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Kirchliches Verordnungs-Blatt
für die

Lavanter Diöcese.

I n h a l t :  I Einladniig zu den gemeinsamen Priester-Excrcitien. II. Entscheidungen ded I. k. Bcrwaltungdgeeichtohoscd. III. 
Diözesan-Nachrichtcn.

I.
Die allgemeinen Priester-Execitien werden Heuer in der Aluinnatskirche zum Hl. Aloisius zu Marburg 

i» den Tagen vom 7. August Abends bis 11. August Morgens abgehaltcn werden.
Es wird erwartet, das; sich recht viele Theilnehmer melden werden, was durch das betreffende F. B. 

Dckanalamt bis letzten Ju li d. I .  zu geschehen hat.

I I .

Unter Hinweisung ans das Conferenz-Schluß-Protokoll Nr. X X X III. P. 11. Seite 20 werden nach
stehende Entscheidungen des f. k. VerwaltungsgcrichtshofeS mitgetheilt:

Ein zum Spiritualienadministrator bestellter Geistlicher, dem von der «tantSlirhörbe nicht zugleich bit Verwaltung, brzw. 
Nutzung der Temporalien ansdrülklich übergeben wird, darf mit der ihm nus Anlaß jener Psarrabininistration gcbiihrcnbcn 

EntschäbiguiigSforberuug nicht aus bit Teuiporalien gewiesen, sonbcrn muß aus bei» Religionsfonbe bezahlt werbe».
Erkenntniß von 10. Jänner 1882, Z. 124.

Der k. f. L . G. Hof hat über die Beschwerde deS griech.-kath. Pfarrers Alexius Malarkiewicz ca. M in. 
für EultuS und Unterricht anläßlich der Entscheidung desselben vom 28. Juni 1881, Z. 3691, betreffend die Ver
gütung für die Administration der gricch.-kath. Pfarre in Ustrzyki bolne, nach dnrchgcführtcr ö. nt. Verhandlung und 
Anhörung des Adv. Dr. Ludwig WolSki, sowie deS k. k. SectionSrathcS Dr. Ritter v. Spann, zu Recht erkannt:

„ D i e  ang c fo ch te n e Ent sche i dung w i r d  nach $ 7 deS Gesetzes von 22. O c l o b c r  1875 
R. G. Bl. ex 1876 Nr. 36 a u f geh o ben."

Eiitscheidnngsgriinde:
Durch die angefochtenc Entscheidung ist anerkannt, das; dem Beschwerdeführer AlexiuS Malarkiewicz 

aus Anlaß der besorgten Excurrendo-Administration der erledigten gricch.-kath. Pfarre Ustrzyki bolne Remuneration 
und Reisckostcnentschädigung gebühre, welche im Erlasse selbst auf jährlich 230 fl. 30 kr. beziffert wird. Es wird 
jedoch die Zahlung dieses Betrages ans dem Rcligionöfondc dem Beschwerdeführer verweigert, weil dieser Betrag 
von ihm selbst auS dem Pfründeneinkommen zu entnehmen war.

Der Beschwerdeführer macht gegen dieses Abweisungsmoment geltend, daß, nachdem ihm die Tem
poralst» der genannten Pfründe nicht übergeben worden sind und er außer Stande war, die Jnlcrkalaricn zu beziehen, 
er auch mit seinen Ansprüchen ans diese Quelle nicht verwiesen werden kann.

Es ist nun actenmäßig sichergestellt, daß die Temporalien dem genannten Pfarradministrator n icht 
übergeben worden sind und daß die Einkünfte zum Thcile von der Witwe des gewesenen Beneficiateli bezogen worden 
sind, zum Theil gar nicht zur Pcrccption gelangten.

Nach dem mit Gnbcrnialdecret vom 23. Mai 1820, galiz. Prov. G. S. Nr. 66 publicirtcn Hofkanzlci- 
decrete vom 4. Mai 1820, Z. 12417 unterliegt es nun keinem Zweifel, daß einerseits die Einkünfte erledigter 
Pfründen dem Religionsfond gebühren und dieser eS eigentlich ist, aus welchem den Provisoren dieser Pfründen 
ihre Gehalte verabfolgt werden. Andererseits ist durch die genannte Norm gleichfalls in unzweifelhafter Weise fest- 
gestellt, daß soweit die Provisoren erledigter Pfründen und insbesondere die Spiritualadministratorcn die Tempo
ralst» entweder zur Verwaltung oder zur eigenen Entschädigung überkommen sollen, dies einen Ucbcrgabsact Seitens 
der Staatsbehörden zur Voraussetzung hat. (Vergl. 7. Abs. des vorerwähnten DccreteS).

Angesichts dieser Gesetzesvorschrift konnte nun dieser Anschauung des Ministeriums nicht bcigcpflichtcl 
werden, als ob mit der Bestellung eines Geistlichen zum Spiritualadministrator zugleich und selbstverständlich dessen 
Berufung zur Verwaltung, bczw. Nutzung der Temporalien verbunden wäre. Der V. G. Hof vermochte dieser An
sicht umsoweniger bcizupflichten, als auch 8 7 des Gesetz, vom 7. Mai 1874 wortdeutlich einer anderen Auffassung 
Ausdruck gibt.
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I n  welcher Form sich die Inferenz der Staatsbehörden in dieser Angelegenheit zn äußern hat, darüber 
enthält das vorcit. Hofdecret allerdirtgs keine ausdrückliche Verfügung; immerhin ninß aber dasselbe dahin ver
standen werden, daß durch den Act der Staatsbehörde jeder Zweifel darüber ausgeschlossen wird, daß der betreffende 
Administrator zur Verwendung der Temporalien ermächtiget ist.

Nachdem nun gegebenenfalls, wie oben bemerkt, dem Beschwerdeführer die Temporalien von der Staats
behörde nicht überwiesen worden und in Folge dessen ihm auch nicht zugeflossen sind, war die mit der angefochtenen 
Entscheidung ausgesprochene Verweisung seiner Forderungen auf die Temporalieu, zu deren Bezüge er nur im Falle 
ihrer Ueberweisung berechtiget gewesen wäre, nicht begründet und es mußte daher die angefochtenc Entscheidung 
nach Vorschrift des § 7 des Ges. vom 22. October 1875, R. G. B l. ex 1876 Nr. 36 aufgehoben werden.

Ein Pfarrer, welchem aus Rücksichten ans besondere l'ocalverhattnisse blvs dir Sorge für die angemessene Besetzung dcö 
Bicariats bei einer Bicariatskirchr, also eine Amtshandlung ans pastorale» Rücksichten übertrage», nicht aber das mit dem 
Patronate verbundene Präscntationsrccht verliehen wurde, kan» zu Koste» der Psriindcnbanlichkriten für das Vicariar ans

dem Titel des Patronates nicht hcrangezogcn werden.
Erkenntnis! vom 27. Jitnner 1882, Z. 2225.

Der k. k. V. G. Hof hat über die Beschwerde der Hauptpfarre Heiligenkrenz bei Sauerbrunn on. Ent
scheidung des k. k. M in. für Cultns und Unterricht vorn 5. April 1881, Z. 2761 ex 1880, betreffend die Leistung 
eines Beitrags als Patron zn den Banherstellungen an den Pfründengebäuden in St. Hemma, nach durchgeführter 
ö. m. Verhandlung und Anhörung des Abu. Dr. Anton Hasselwanter, des k. k. Sect.-RatheS Ritter v. Spann, dann 
des Andreas Suppanz, als Obmannes des Concurrenzausschusses der Pfarre St. Hemma zu Recht erkannt:

„ D i e  ang es achte ne Ent schei d n n g w i r d  nach § 7 des Gesetzes v om 22. Oc t o b e r  1875, 
R. G. B. ex 1876 Nr. 36 a l l f gehoBen" .

Elitscheidnngsgründe.
Wie aus der mit der l. f. Genehmigung vom 30. April 1759 versehenen Errectionsurkunde vom 6. 

Februar 1756 zn ersehen, war damals die Kirche St. Hemma eine Filiale der l. f. Patronatspfarre Heiligenkrenz. 
— Wegen Erschwerung der Seelsorge und des Schulunterrichtes durch die „Weitschichtigkct" des Pfarrsprengels 
und eintretender Elementarereignisse beschloß der Erzbischof von Görz „von aufhabcudeu Seelenhirtcn amtSwegen", 
wie die Urkunde sagt, nach Einholung des Rathes und mit Zustimmung des Domiuinms, des Pfarrers und der Be
völkerung die Errichtung eines BicariateS an der Kirche St. Hemma, ordnete ihre Erhebung von einer F ilia l- zu 
einer Bicariatskirche an (in ecclesia beatae Hemae vieariatum erigendum decrevimus . . . .  dictam ecclesiam 
e filia li in vicariale»! elevamus), bestimmte den Bicariatsfprengel und wies die Einkünfte des BicariateS, nämlich : 
1) ein Hans, das bereits hiezu erbaut war ; 2) eine bisher den Cooperatore» zugeflossene Getreidcsammlung pr. 
28 fl. ; 3) eine Käse- und Haufsammlnng mit 3 fl. 50 kr. ; 4) den vom Grafen Josef Attems angewiesenen fundus 
mit 25 fl. Erträgnis; ; 5) zwei Drittel des Getreidezehents der rei chen K i r  che St. Hemma; 6) zwei D ritte l des 
Weinzehents in St. Urban, welche der Pfarrer cedirt und 36 fl. Laudcsstcuer, die er zur Zahlung deshalb übernimmt, 
weil er durch die Vicariätserrichtung der Last der Erhaltung des dritten Eooperators enthoben wird; 7) Stolabezüge 
pr. 28 fl.; 8) ein Drittel des Almosens der Kirche St. Hemma, an (hos ergo decernimus Vicarii proventus).

Hierauf bestimmt der Erzbischof die Amtspflichten des Vicars mit dem Bedeuten, daß er sich n i e m a l s  
ü o n f e i nem P f a r r e r  u n a b h ä n g i g  erachten d ü r f e ,  sondern in schwierigen und zweifelhaften Dingen 
seine Instructionen von ihm holen, ihm Gehorsam, alle Ehren und Ehrfurcht zn erweisen und ihn in Ausübung seines 
Amtes als Vor geset z t en auscheu soll. — Weiter ordnet der Erzbischof an, der Pfarrer soll in B e r g e l r u n g 
der ausgezeichneten Wohlthat der Abtretung von Bezügen ans seinem Pfarreinkominen und der Steucrlastabnahmc, 
nebst seinen Nachfolgern Erzpfarrer, dagegen der Enratpricster in St. Hemma Pfarrvicar heißen.

Endlich — sagt der Erzbischof — we i l  die E i n k ii n f t c des V i c a r s  i m m e r h i n  g e r i n g si nd
n n d d a s V i c a r i a t an e n t f e r n t e m  O r t e  l i e g t ,  al so keine lei chte F ü r s o r g e  f ü r  sel bes ver 
spr i cht ,  überlassen wir dem Erzpfarrer und seinen Nachfolgern die P r ä s e n t a t i o n  des Vicars und seine Jnsta- 
lation, sobald er von uns eingesetzt ist, m it  der se l ben  F r e i h e i t ,  mit welcher er früher den dritten Cooperator 
aufzunehmen pflegte. — Am Schlüsse spricht der Erzbischof die Hoffnung aus, seine vorstehenden Verfügungen 
werden die l. f. Genehmigung erhalten, nachdem insbesondere keine neue Last für die Pfarrangehörigen und kein den 
k. k. Rechten nachtheiliges Präjudiz uöthig ist und nur das Seelenheil der Paftorirten hiemit befördert werden soll.

Diesem Ansuchen wird von der Regierung in „allwcg" Folge gegeben, „folglich auch zur Errichtung
des Vicariats und rcsp. Hauptpfarrserhöhung."

Bei diesem Sachverhalte kann von einer nach kirchcurechtlichen Grundsätzen ipso jure erfolgten Pa- 
tronatserwerbnng des Pfarrers keine Rede sein: denn durch ihn erfolgte nicht die lleberlassnng eines eigenthiimlichen 
Grundes (fundatio), die Erbauung (extruetio) und die Anweisung gesicherter Einkünfte (dotalid). welche drei Hand
lungen zum Begriffe einer Stiftung, durch welche nach kirchenrechtlichen Bestimmungen das Patronatsrecht ipso jure 
vom Stifter erworben wird, gehören. — Die vom Pfarrer in Heiligenkrenz ans seinem Pfarreinkominen dem neuen 
Vicar zugewendeten Bezüge bilden nur einen Theil der für den Vicar damals vom Erzbischöfe angewiesenen Eon-



fittici, so daß ber Pfarrer nicht als Stifter des Vicariai», am wenigsten als alleiniger Stifter angesehen werden kann, 
sondern nur als Wo h l t h ä t e r ,  als welchen ihn auch der Bischof ausdrücklich bezeichnet, nicht aber als Patron.

Es ist auch in keinem Punkte der Errectionsurkunde der Begründung eines Patronates, bezw. einer 
Aendernng bestandener Patronatsverhältnisse, mit einem Worte erwähnt. — Auch läßt sich im Hinblicke auf die 
ganz bestimmten Festsetzungen dieser Urkunde nicht mit Grund behaupten, daß dem Pfarrer etwa in Anerkennung 
dessen, was er zur Bieariatserrichtnng beigetragen, daß mit dem Patronate verbundene PrchsentationSr e ch t ver
liehen worden sei.— Für diese Leistung wird er als Wohlthäter ausdrücklich mit der Erhebung der Pfarre Heiligen- 
kreuz zur Erzpfarre und mit der Bezeichnung des Cnratpriesters in Hemma als Pfarroicar entlohnt; dagegen wird 
dem Pfarrer und seinen Nachfolgern die Präsentation und Installation des Viears d e s h a l b  übertragen, weil die 
geringe Dotation des Viears und die entfernte Lage des Vicariate die Fürsorge für selbes erschwert.

Es wird somit dem Pfarrer vielmehr in Rücksicht auf die besonderen Lokalverhältnisse die S o r g e  für 
die angemessene Besetzung des Vicariate, also eine Amtshandlung ans pastoralen Rücksichten übertragen, nicht aber 
ein Recht a ls  E n t l o h n n g  seiner Verdienste verliehen, ans dessen Ertheilnng geschlossen werden dürfte, daß ein 
Patronat mit allen ihm anklebenden Vortheilen »nd Lasten begründet werden wollte. — Die Ileberlassnng der 
Präsentation des Viears an den Hanptpfarrer von Seite des Bischofs hat daher nicht den Charakter der Schaffung 
eines Patronates mit allen ihm anklebenden Rechten und Pflichten, es erscheint vielmehr als Uebertragnng der Be
zeichnung des zu Ernennende» zur Erleichterung des Bischofs, dem die Ernennung des Viears zitstattd.

Da nun aber den Hanptpfarrer» von Heiligenkreitz die Vorsorge für die Besetzung des Vicariate» unter 
der Bezeichnung der Präsentation übertragen war, kann in den Präsentationen der Jahre 1784, 17!) 1 und 1813 
nur die Erfüllung der ihnen vom Bischöfe übertragenen Amtshandlung erblickt, und muß bei dem Umstande, als 
den voranstehenden.Ausführungen zufolge ein A e q n i f i t i o n s t i t e l  des P a t r o n a t e s  fehlte, die damalige Be
zugnahme auf ein bestehendes Patronat als eine auf Jrrthnm beruhende, bezeichnet werden.

Betreffend die mit Stndienhofkottimissions-Decrete vom 24. April 1830, Z. 1916 auf den Bestand 
eines Schnlpatronates als Ausfluß des Pfarrpatrvnatcs gestützte Verhaltung des Hauptpfarrers von Heiligenkreuz 
zur Tragung von Schnlauslagen in Hemma ist den Acten zufolge damals wohl constativi worden, daß in den Jahren 
1784, 1791 und 1813 Präsentationen Seitens der Hanptpfarrer inHeiligenkrenz auf den Seelsorgerposten in Hemma 
erfolgten; es ist aber ans den Acten nicht zn ersehen, daß damals die Errectionsurkunde vom Jahre 1759 Vorgele
gen wäre und als Basis der Entscheidung gedient hätte.

Wenn geltend gemacht wird, daß der Hanptpfarrer inHeiligenkrenz im Jahre 1833 zn Bauherstellungen 
in Hemma sich bereit erklärte, so ist zn bemerken, daß die Erklärung des Pfarrers, auf welche sich damals gestützt 
wurde, den Acten nicht beiliegt und nicht zn ersehen ist, ans welchen Gründen seine Zustimmung damals erfolgte. 
Uebrigens steht dieser Thatsache der einmaligen Leistung der Umstand entgegen, daß außer dieser Beitragsleistung 
in der langen Reihe von Jahren seit Errichtung des Vicariate» Hemma im Jahre 1759 auch nicht e in  weiterer 
Fall nachgewiesen oder nur namhaft gemacht wird, in welchem vom Hanptpfarrer in Heiligenkrenz eine Concurrenz 
zn Kirchen- und Pfriindenbanlichkeiten in Hemma als Patron gefordert oder geleistet worden wäre, was zum Schlüsse 
berechtigt, daß der Bestand von Patronatspflichten der Hanptpfarrer von Heiligenkrenz ans der ihnen in der Er- 
rectionsurknnde übertragenen Präsentation nicht abgeleitet wurde.

Auch ist seit dem Jahre 1813 ein weiterer Fall der Präsentationsansübung von ihrer Seite nicht nach
gewiesen. —

Bei dieser Actcnlage konnte die Heranziehung des Pfarrers von Heiligenkrenz zn Pfarrhofbankosten für 
Hemma ans dem Titel des Patronates gesetzlich nicht begründet angesehen und mußte die augefochtenc Entscheidung 
nach 8 7 des Ges. vom 22. October 1875, R. G. B. ex 1876 Nr. 36 aufgehoben werden.

Handelt cS sich bei einer Seelsorgstatio» um einen Bausall, der den Beneficiateli allein nicht treffen fami, io sind vor dem 
Anssprnche iider die Lonenrrenzpsticht und da» Mast derselbe» hinsichtlich der einzelne» im Baneoneurrenznorinale vorn Jahre 
1867 angesiihrten Eoiiciirreiizfactorcii in einer dein Gesetze riitiyrcchciidcii lìonenrretizverhandlnng alle maßgebenden Ilmstande

zu erheben und sestzustelle».
Erkeuuluist vom 16 Februar > 882, Z  168.

Der k. k. V. G. Hof hat über die Beschwerde des Stadtpfarrers in Enns, Friedrich Pichler, ca. Ent
scheidung des k. k. M in. für Cultus und Unterricht vom 26. Juni 1881, Z. 5108, betreffend die Bestreitung der 
Kosten für die Herstellung eines GartenzanneS bei der Seelsorgestation in Haigermoos, nach durchgeführter ö. m. 
Verhandlung und Anhörung des Abu. J)r. Victor Fuchs, dann des k. k. Sect.-Rathes Ritters v. Spann, zu Recht 
erkannt:

„ D i e  augef ocht enc Entschei d n n g w i r d  nach 8 7 des Gesetzes vom 22. Ok t o b e r  1875 
R. G. B l. ex 1876 Nr. 36 au f gehoben. "

Emfijdimttgsiirfiitiir :
Die augefochtenc Entscheidung fußt darauf, daß die Herstellung des GartenzanneS bei dem Seelsorge - 

gebäude in Haigermoos zn jenen Herstellungen zählt, welche nach dem Banconcurrenznorniale vom Jahre 1807 
(Hofkanzleidekret vom 24. April. Polit. Ges. S.,  28. Bd., Nr. 53) dem Beneficiateti allein obliegen.



Der V. 65. Hof konnte diese Anschauung nicht als richtig anerkennen, weil diese Herstellung nicht als 
eine solche sich darstellt, welche blos die Erhaltung der Psarrwohn- und Wirtschaftsgebäude bezweckt oder gar durch 
die im Absätze Nr. 3 des Normales angeführten Momente herbeigeführt worden wäre. —  Es handelt sich vielmehr 
um einen unter Punkt 4, resp. 5 (Schlußsatz) des Normales zu subsummirenden Baufall, bezw. nachdem die Bau
herstellung ans Grund einer freilich nicht correcte» Concurrenzverhandlung durchgeführt worden ist, um die Fest
stellung, welche im Gesetze angeführten Concurrenzfactoren und in welchem Maße jeder Einzelne zu dem Bauauf- 
wande beizutragcn habe. — Der V. 65. Hof mußte daher die angefochtcne Entscheidung, mit welcher der Pfarrer in 
Ostcrmiething zur alleinigen Herstellung verpflichtet wurde, nach § 7 des Ges. vom 22. October 1875, R. 65. Bl. 
ex 187« Nr. 36 aufhebcn.

Der V. 65. Hof war jedoch nicht in der Lage, über die Concnrrenzpflicht und das Maß derselben hin
sichtlich der einzelnen Factorcn abznsprechen, weil, wie bereits erwähnt, eine den Gesetzen ent sprechende 
Concurrenzverhandlung gar nicht Platz gegriffen hat und weder dem Pfarrer von Ostermiething noch dein Patron 
Gelegenheit gegeben wurde, ihre Rechte zu wahren. —  Es erscheint die gegenwärtige Actenlage für einen definitiven 
Ausspruch in diesem Punkte umsoweniger geeignet, als auch das Verhältniß der Seelsorgestation in Haigcrmoos zu 
jener in Ostcrmiething eben auch nicht vollkommen klar gestellt ist, da die Administrativactcn darüber, ob Haigermoos 
eine selbstständige Scclsorgestation ist oder nicht, nicht im Einklänge stehende Angaben enthalten. —  So ist im I n 
ventar vom Jahre 1852 Haigermoos als Filiale von Ostermiething mit einem dort residirendcn Ciipellanu* expo
situs bezeichnet. — Laut Statth. - Berichtes vom 20. März 1868, Z. 705 gehörte Haigermoos ursprünglich als 
Filialkirche zu Ostermiething, wurde aber 1785 zur sclbststänhigeu Seelsorge erhoben, es wurde aber für selbe im 
Jahre 1800, als der Pfarrer vor der feindlichen Invasion floh, ein Provisorium der Pastorirung von Ostermiething 
aus eingelcitet. — Laut Cnltus- und UuterrichtS-Min.-Erlasses vom 24. Februar 1869 hat das Ordinariat an
genommen, daß zwischen den Kirchen Ostermiething und Haigcrmoos kein Zusammenhang bestehe und erstere an 
letztere nie etwas geleistet habe.

Der Pfarrer von Ostcrmiething hat bereits im Administrativvcrfahren geltend gemacht, daß der Seel
sorger in Haigermoos die geistliche Jurisdiction selbstständig übe, die Matrikcn unabhängig vom Pfarrer von Ostcr- 
miething führe, unmittelbar mit den geistlichen und weltlichen Behörden verkehre, daß die Einwohner von Haiger- 
moos nur den dortigen Seelsorger als ihren Pfarrer erkennen, daß die Kirche in Haigermoos ihre selbstständige 
Vermögensverwaltung habe und daß der Pfarrer von Ostermiething seit dem Bestände des Normales vom Jahre 
1807 niemals zu den Seclsorgcrgebändcn in Haigcrmoos etwas bcigctragen habe, welche letztere Behauptung nicht 
widersprochen und nicht durch den Nachweis eines Falles der Beitragslcistnng actenmäßig entkräftigt ist. — Es ist 
endlich aus den bezirkshanptmannschaftlichcn Acten zu ersehen, daß die Gemeinde Haigcrmoos im vorliegenden Falle 
als selbstständige Pfarrgemeindc sich gerirti*, daß der Seelsorger von Haigcrmoos in verschiedenen Acten sich als 
Pfarrer unterfertigte und daß die Bezirkshanptmannschaft mit Haigermoos als selbstständiger Pfarrgemeindc ver
handelte.

Es werden daher bei der neuerlichen Verhandlung mit Rücksicht auf den Umstand, das es sich um einen 
Banfall, der den Beneficiateli allein treffen könnte, nicht handelt, alle auf die Concnrrenzpflicht der einzelnen Con
currenzfactoren maßgebenden Ilmstände zu erheben und fcstzustcllcn sein.

Diözefan-Nachrichten.
Ucbersctzt wurde» die Herren Kaplane: Josef ». Pol nach Poniti, Josef Černko nach Jaring, Mathias Goršič 

nach Meilenstein, Johann Cvetko ais II. nach Rcichcnbnrg, Joses K o tn ik  aie II. nach S tališ.
Wieder angestettt wurde der Quieszent-Priester Herr Markus Černko ais Kaplan zu S t. Barbara b. W.
Neu angeftellt werden als Kaplane die Herren: Franz llras te l als II. in Ttiffcr und Aiois Meško ais II. in

Aitenniarkt.
Der KapianSposten zu S t. M artin  bei ©chSltcct bleibt einstweilen unbesetzt.
Gestorben ist am 6 J u li l. I .  der Jubelpriester Herr Joses Bolianec, gcwes. Kurat zu S t. Oswald im Dranwalde.

K. M. Lavanter Hrdinariat zu Marburg,
am 12. Ju li 1882.

^illjob H  a x i utili ii it,
Fürstbischof.

Druck Bon Johann Leon ln Marburg.


